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Nr. 1  Bekanntmachung Baugenehmigung, Umnutzung Teilflächen im EG zu 

Wohnraum für Geschäftsräume, Gemarkung Heygendorf 

 

Öffentliche Bekanntmachung zur Baugenehmigung mit dem Inhalt 
 
Umnutzung Teilflächen im EG zu Wohnraum sowie für Geschäftsräume des Busunternehmens 

 

 
Auf Antrag des o.g. Bauherrn vom 07.12.2022 wird nach § 71 Thüringer Bauordnung (ThürBO) 
unbeschadet privater Rechte Dritter die Genehmigung zum Bauvorhaben Umnutzung Teilflächen im 
EG zu Wohnraum sowie für Geschäftsräume des Busunternehmens, Aktenzeichen 02200649, erteilt.  
 
Das Bauvorhaben auf den o. g. Flächen in der Gemarkung Heygendorf wird auf der Grundlage der 
eingereichten Bauvorlagen und der Baugenehmigung vom 04.04.2023 im Baugenehmigungsverfahren 
nach § 63 ThürBO genehmigt. Die mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen sind 
Bestandteil der Baugenehmigung. 
 

Wir geben hiermit allen Eigentümern betroffener benachbarter Grundstücke die Möglichkeit, die 
genehmigten Unterlagen einzusehen und ggf. ihren berechtigten Widerspruch einzureichen. Im 
Baugenehmigungsverfahren können allerdings nur solche nachbarrechtlichen Belange berücksichtigt 
werden, die durch das öffentliche Baurecht geschützt sind. So sind z. B. Ansprüche auf Aussicht, 
Einsicht, vertragliche Vereinbarungen oder betriebliche Missstände privatrechtlicher Natur, die bei der 
öffentlich-rechtlichen Beurteilung der geplanten baulichen Anlage von der Genehmigungsbehörde 

Antragsteller: Torsten Kramer, 06556 Artern, OT Heygendorf, Friedensstraße 81 
Baugrundstück: Artern OT Heygendorf, Kolonie 137c 
Planverfasser: IB für Bauplanung Jana Schönewerk, 06571 Roßleben-Wiehe, OT 

Donndorf, Pfarrgasse 3a 
Gemarkung: Heygendorf 
Flurstück-Nr.: 2-31/10, 2-32/2 
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keine Berücksichtigung finden. Rechtsbehelfe des Nachbarn gegen eine Baugenehmigung haben keine 
aufschiebende Wirkung; das bedeutet, dass von der von betroffenen Bürgern angegriffenen 
Baugenehmigung auch dann Gebrauch gemacht werden kann, wenn diese die Baugenehmigung mit 
Widerspruch und Klage angreifen. 
 
Die genehmigten Bauvorlagen können während der allgemeinen Öffnungszeiten 
 

       Dienstag         09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
       Donnerstag     13:00 – 16:00 Uhr und  
       außerhalb der Sprechzeit nach Vereinbarung 

 

im Landratsamt des Kyffhäuserkreises, Bauverwaltungsamt, in 99706 Sondershausen, Markt 8 
eingesehen werden. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt 

Kyffhäuserkreis erhoben. werden. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt 

Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen, eingelegt werden. 

 

gez. 

Hochwind-Schneider 

L a n d r ä t i n 

 
 

Nr. 2  Anmeldung zur Einschulung für das Schuljahr 2024 / 2025 
 
Gemäß § 119 Abs. 1 der Thüringer Schulordnung (ThürSchulO) sind alle Kinder, die bis zum               
01. August des folgenden Jahres sechs Jahre alt werden, in der Grundschule bzw. der Thüringer 
Gemeinschaftsschule anzumelden.  
 
Auch in diesem Jahr finden die Schulanmeldungen (Schuljahr 2024/2025) wieder im Mai statt. 
Auf dem Anmeldebogen geben Sie bitte eine Zweitwunschschule an. Diese Angabe ist 
verpflichtend. 
 
Über die Aufnahme eines Schülers oder einer Schülerin entscheidet der Schulleiter oder die 
Schulleiterin im Rahmen der Aufnahmekapazität. Die Anmeldung erfolgt unter Vorbehalt nach einem 
vorgegebenen Auswahlverfahren. Eine Aufnahme an der Schule begründet sich erst durch 
gesonderten Bescheid der Schulleitung.  
 
Kinder, die am 30. Juni 2024 mindestens fünf Jahre alt sind, können nach § 18 Abs. 2 des Thüringer 
Schulgesetzes auf Antrag der Eltern vorzeitig in die Schule aufgenommen werden. Die Entscheidung 
darüber trifft der jeweilige Schulleiter im Benehmen mit dem Gesundheitsamt des Landkreises. 
 
Ein schulpflichtiges Kind kann im Ausnahmefall auf Antrag der Eltern einmal für ein Jahr vom 
Schulbesuch zurückgestellt werden, wenn aufgrund einer medizinischen Indikation die 
Voraussetzungen für ein erfolgreiches schulisches Lernen noch nicht gegeben sind. Die 
Entscheidung trifft der Schulleiter insbesondere auf der Grundlage der schulärztlichen 
Untersuchung. Die Anmeldung dieser Schülerinnen und Schüler durch die 
Erziehungsberechtigten ist dennoch in dem oben angegebenen Zeitraum verpflichtend. 
 
Die Anmeldung der Schulanfänger mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt bei der 
zuständigen Grundschule. Eine direkte Anmeldung an den Staatlichen regionalen 
Förderzentren ist nicht möglich. 
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Bei der Anmeldung an der örtlich nächstgelegenen Grundschule werden keine Fahrtkosten 
berechnet. Eltern, die eine weiter entfernt gelegene Grundschule für Ihr Kind wählen, sind verpflichtet, 
die anfallenden Mehrkosten (im Vergleich zur Fahrtstrecke zur nächstgelegenen Schule), zu 
bezahlen. 
 

Die genauen Anmeldezeiten der jeweiligen Schulen entnehmen Sie bitte nachfolgender 
Übersicht. 

Bei einer Anmeldung ist die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch, der Sorgerechtsnachweis 
bei getrenntlebenden Eltern sowie eventuell vorhandene Gutachten bei Behinderung, Krankheit oder 
Förderbedarf, soweit vorhanden, vorzulegen. 

Bitte denken Sie daran, dass in jedem Fall die Unterschriften aller sorgeberechtigten 
Personen benötigt werden. Im Einzelfall treffen die Schulen ergänzende oder geänderte 
Regelungen. 

Bei der Anmeldung der Schülerinnen und Schüler werden folgende Daten entsprechend 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erhoben: 
Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, Anschrift, Telefon, 
Religionszugehörigkeit, Staatsangehörigkeit, Behinderungen, Krankheiten, Anzahl der Geschwister, 
persönliche Daten der Erziehungsberechtigten. 
 
 
Übersicht über die nächstgelegenen aufnahmefähigen staatlichen Grund- und 
Gemeinschaftsschulen im Kyffhäuserkreis: 
 
1. Staatliche Grundschule „Am Königsstuhl“ Artern 

H.-v.-Fallerslebener-Str. 1, 06556 Artern 
 Artern mit Ortsteilen Schönfeld und Kachstedt, sowie Kalbsrieth mit OT Ritteburg, 

Reinsdorf und Voigtstedt, Gehofen, Bretleben 
 

Dienstag  02.05.2023 08.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch  03.05.2023 08.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 04.05.2023 08.00 – 12.00 Uhr 
Freitag  05.05.2023 08.00 – 12.00 Uhr 
 
Montag  08.05.2023 08.00 – 12.00 Uhr  
Dienstag  09.05.2023 08.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch  10.05.2023 08.00 – 12.00 Uhr  

 
 
2. „Kurstadt-Grundschule“ Bad Frankenhausen 

Alte Feldstr. 17, 06567 Bad Frankenhausen  
 Bad Frankenhausen, Seehausen, Rathsfeld und Kyffhäuser 

 
Dienstag  02.05.2023 11.30 – 17.30 Uhr 
Mittwoch  03.05.2023 08.00 – 13.30 Uhr 
Donnerstag 04.05.2023 12.00 – 16.00 Uhr 
Freitag  05.05.2023 10.00 – 13.00 Uhr 
 
Montag  08.05.2023 08.00 – 14.00 Uhr 
Dienstag  09.05.2023 12.00 – 14.00 Uhr 
Mittwoch  10.05.2023 08.00 – 13.30 Uhr 
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3. Staatliche Grundschule Udersleben 
Hauptstr. 71, 06567 Bad Frankenhausen OT Udersleben 

 Udersleben, Borxleben, Esperstedt, Ichstedt, Ringleben 
 

Dienstag  02.05.2023 13.30 – 16.00 Uhr 
Mittwoch  03.05.2023 13.30 – 16.00 Uhr 
Donnerstag 04.05.2023 08.00 – 12.00 Uhr 
Freitag  05.05.2023 08.00 – 12.00 Uhr 
 
Montag  08.05.2023 08.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag  09.05.2023 08.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch  10.05.2023 08.00 – 12.00 Uhr 

 
 
4. Staatliche Grundschule Bottendorf 

Bergstr. 9, 06571 Bottendorf 
 Roßleben mit den Ortsteilen Bottendorf und Schönewerda, sowie Heygendorf und 

Mönchpfiffel/Nikolausrieth 
 

Dienstag  02.05.2023 16.00 – 17.00 Uhr 
Mittwoch  03.05.2023 10.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 04.05.2023 10.00 – 12.00 Uhr 15.30 – 16.30 Uhr 
Freitag  05.05.2023 10.00 – 12.00 Uhr 
 
Montag  08.05.2023 14.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag  09.05.2023 10.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch  10.05.2023 10.00 – 12.00 Uhr 

 
5. „Kyffhäuserland-Grundschule“ Rottleben 

Schulstr. 3, 99707 Gemeinde Kyffhäuserland OT Rottleben 
 Ortsteile Rottleben, Bendeleben, Göllingen, Günserode, Seega, Steinthaleben 

 
Dienstag  02.05.2023 08.00 – 10.00 Uhr 
Mittwoch  03.05.2023 16.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag 04.05.2023 08.00 – 10.00 Uhr 
Freitag  05.05.2023 08.00 – 12.00 Uhr 
 
Montag  08.05.2023 12.00 – 14.00 Uhr 
Dienstag  09.05.2023 08.00 – 10.00 Uhr 
Mittwoch  10.05.2023 16.00 – 18.00 Uhr 

 
In Ausnahmefällen kann auch ein telefonischer Termin vereinbart werden. 

 
 
6. Staatliche Grundschule „Am alten Wald“ Wiehe 

Garnbacher Str. 8, 06571 Wiehe 
 Wiehe mit den Ortsteilen Garnbach und Hechendorf, Donndorf mit Kloster Donndorf, 

Langenroda, Kleinroda, Nausitz 
 

Dienstag  02.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 14.30 – 17.30 Uhr 
Mittwoch  03.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 14.30 – 17.30 Uhr 
Donnerstag 04.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 
Freitag  05.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 
 
Montag  08.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag  09.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 15.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch  10.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 
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7. Thüringer Gemeinschaftsschule Oldisleben 

Frankenhäuser Straße 65, 06578 Oldisleben 
 Oldisleben, Sachsenburg 
 Heldrungen mit den Ortsteilen Bahnhof und Braunsroda, Etzleben, Gorsleben, Hauteroda, 

Hemleben, Oberheldrungen mit Harras 
 

Dienstag  02.05.2023 08.00 – 10.00 Uhr 
Mittwoch  03.05.2023 08.00 – 10.00 Uhr 
Donnerstag 04.05.2023 08.00 – 10.00 Uhr 
Freitag  05.05.2023 08.00 – 10.00 Uhr 
 
Montag  08.05.2023 08.00 – 10.00 Uhr 13.00 – 18.00 Uhr  
Dienstag  09.05.2023 08.00 – 10.00 Uhr 12.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch  10.05.2023 08.00 – 10.00 Uhr 12.00 – 18.00 Uhr 
 

 
8. Staatliche Grundschule „Franzberg“ Sondershausen 

Talstr. 34, 99706 Sonderhausen 
 Ortsteil Großfurra 
 Stadtgebiet Sondershausen 

 
Dienstag  02.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 15.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch  03.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 04.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 15.00 – 18.00 Uhr 
Freitag  05.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 
 
Montag  08.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag  09.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 15.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch  10.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 

 
 

9. Staatliche Grundschule „Käthe Kollwitz“ Sondershausen 
Alexander-Puschkin-Promenade 22b, 99706 Sondershausen 

 Stadtgebiet Sondershausen 
 

Dienstag  02.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 16.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch  03.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 04.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 16.00 – 18.00 Uhr 
Freitag  05.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 
 
Montag  08.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag  09.05.2023 16.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch  10.05.2023 09.00 – 12.00 Uhr 

 
 
10. Staatliche Grundschule „Östertal“ Sondershausen 

Segelteichstr. 36, 99706 Sondershausen 
 Ortsteil Berka der Stadt Sondershausen, Ortsteile Badra und Hachelbich der Gemeinde 

Kyffhäuserland 
 Stadtgebiet Sondershausen 
 

Dienstag  02.05.2023 10.30 – 16.00 Uhr 
Mittwoch  03.05.2023 12.00 – 15.30 Uhr 
Donnerstag 04.05.2023 08.00 – 10.00 Uhr 
Freitag  05.05.2023 07.30 – 09.30 Uhr 
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Montag  08.05.2023 08.00 – 11.00 Uhr 
Dienstag  09.05.2023 10.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 17.30 Uhr 
Mittwoch  10.05.2023 11.00 – 14.00 Uhr 

 
 
11. Staatliche Grundschule Hohenebra 

Thalebraer Str. 5, 99706 Sondershausen OT Hohenebra 
 Hohenebra, Dietenborn, Großberndten, Himmelsberg, Immenrode, Kleinberndten, 

Niederspier, Oberspier, Schernberg, Thalebra 
 

Dienstag  02.05.2023 16.30 – 18.00 Uhr 
Mittwoch  03.05.2023 10.00 – 12.00 Uhr  
Donnerstag 04.05.2023 10.00 – 12.00 Uhr 
Freitag  05.05.2023 10.00 – 12.00 Uhr 
 
Montag  08.05.2023 14.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag  09.05.2023 10.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch  10.05.2023 10.00 – 12.00 Uhr   
 
 

12. Staatliche Grundschule „Adolph Diesterweg“ Ebeleben  
Adolph-Diesterweg-Str. 7, 99713 Ebeleben 

 Ebeleben, Abtsbessingen, Allmenhausen, Bellstedt, Billeben, Freienbessingen, 
Gundersleben, Holzsußra, Rockensußra, Rockstedt, Thüringenhausen, Toba, 
Wiedermuth, Wolferschwenda, Peukendorf, Wenigenehrich, Großbrüchter, Kleinbrüchter 

 
Dienstag  02.05.2023 13.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch  03.05.2023 08.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 04.05.2023 13.00 – 18.00 Uhr 
Freitag  05.05.2023 08.00 – 12.00 Uhr 
 
Montag  08.05.2023 08.00 – 10.00 Uhr 
Dienstag  09.05.2023 13.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch  10.05.2023 08.00 – 12.00 Uhr 

 
 

13. Thüringer Gemeinschaftsschule Menteroda/ Schulteil Keula 
Zaunrödaer Str. 2a, 99713 Helbedündorf / OT Keula 

 Helbedündorf mit Ortsteilen Keula, Friedrichsrode, Holzthaleben, Großbrüchter 
 

Donnerstag (in Menteroda) 02.05.2023 08.00 – 18.00 Uhr 
Freitag (in Menteroda)  03.05.2023 07.00 – 17.00 Uhr 

 
 
14. Thüringer Gemeinschaftsschule „Friedrich von Hardenberg“ Greußen 

F.-v.-Hardenberg-Str. 7, 99718 Greußen 
 Greußen, Clingen, Grüningen, Obertopfstedt, Niedertopfstedt, Westgreußen 

 
Dienstag  02.05.2023 13.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch  03.05.2023 07.00 – 15.00 Uhr 
Donnerstag 04.05.2023 07.00 – 15.00 Uhr 
Freitag  05.05.2023 07.00 – 15.00 Uhr 
 
Montag  08.05.2023 07.00 – 15.00 Uhr 
Dienstag  09.05.2023 07.00 – 15.00 Uhr 
Mittwoch  10.05.2023 07.00 – 15.00 Uhr 
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15. Staatliche Grundschule Westerengel 

Zinsweg 1, 99718 Greußen OT Westerengel 
 Bliederstedt, Feldengel, Großenehrich, Holzengel, Kirchengel, Niederbösa, Oberbösa, 

Otterstedt, Rohnstedt, Trebra, Wasserthaleben, Westerengel 
 

Montag  02.05.2023 14.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag  03.05.2023 13.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch  04.05.2023 14.00 – 16.00 Uhr 
Freitag  05.05.2023 13.00 – 15.00 Uhr 
 
Montag  08.05.2023 14.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag  09.05.2023 14.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch  10.05.2023 13.00 – 16.00 Uhr 

 
 

Nr. 3  Haushaltssatzung des Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte“ für 

das Wirtschaftsjahr 2023 
 
Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes "Thüringer Pforte", An der Schmücke, hat 
in ihrer Sitzung vom 19.01.2023 aufgrund der §§ 53 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 2003, S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 05. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) und des § 36 Abs.1 des Thüringer 
Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juli 
2013 (GVBl. S. 194, 201) sowie der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 
6. September 2014 (GVBl. S. 642) zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. September 2020 
(GVBl. S. 565) mit Beschluss-Nr. 01-05-2023 NG, folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden 
für die Aufgaben des Verbandes in der Abwasserentsorgung festgesetzt 
 
a) im Erfolgsplan:   die Erträge auf         2.239.475,00 EUR 
        die Aufwendungen auf     2.130.185,00 EUR 
    der Jahresgewinn auf              109.290,00 EUR 
 
b) im Vermögensplan: die Einnahmen und Ausgaben auf je   2.644.003,00 EUR 
  
 

§ 2 
Kreditaufnahmen werden nicht festgesetzt.                                  
   
    

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 879.000,00 EUR festgesetzt: 
       
 

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf 

373.000,00 € 
                                                               



Amtsblatt des Landkreises Kyffhäuserkreis – Nr. 08/2023 – 20.04.2023 Seite 8 von 8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 § 5 
Es wird keine Fehlbedarfsumlage erhoben. 
 
 
            § 6 
Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben gemäß § 60 (2) Nr. 2 ThürKO sind dann 
erheblich und erfordern den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung, wenn sie bei einzelnen 
Haushaltspositionen den Betrag von 2 von Hundert des Gesamtvolumens des Wirtschaftsplanes 
(Summe der Gesamtausgaben des Vermögensplanes und Gesamtaufwendungen des Erfolgsplanes) 
übersteigen. 
 
Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und für Baumaßnahmen im 
Sinne des § 60(3) Nr. 1 ThürKO sind dann erheblich und erfordern den Erlass einer 
Nachtragshaushaltssatzung, wenn sie bei einzelnen Haushaltspositionen den Betrag von 1 von Hundert 
des Gesamtvolumens des Wirtschaftsplanes (Summe der Gesamtausgaben des Vermögensplanes und 
Gesamtaufwendungen des Erfolgsplanes) übersteigen. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
An der Schmücke, den 19.04.2023 
 
 
Verbandsvorsitzende    Siegel 
 
 
Der Wirtschaftsplan des Jahres 2023 des Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte“ liegt ab dem 
Tag nach der Bekanntgabe der Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Kyffhäuserkreis zwei 
Wochen aus.  
Die Möglichkeit der Einsichtnahme besteht jeweils zu den Geschäftszeiten, dienstags von 08:00 bis 
12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr und donnerstags von 09:00 bis 12:00 Uhr, im Zimmer 07 des 
Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte“, Karl-Marx-Straße 12, 06577 An der Schmücke OT 
Oldisleben. Darüber hinaus wird der Wirtschaftsplan bis zur Entlastung und Beschlussfassung über 
den Jahresabschluss dieses Wirtschaftsjahres zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten. 
 
An der Schmücke, den 19.04.2023 
gez. S. Schäffer 
Verbandsvorsitzende 

 
 

Impressum 
Herausgeber: 
Landkreis Kyffhäuserkreis, Markt 8, 99706 Sondershausen 
 
Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
Herr Dr. Heinz-Ulrich Thiele, Pressereferent 
Telefon: 03632 / 741 – 110, E-Mail: pressestelle@kyffhaeuser.de 
 
Erscheinungsweise: 

 ohne feste Erscheinungstermine (bei Bedarf bzw. aufgrund gesetzlicher Vorgaben) 
 Veröffentlichung auf der Internetseite des Kyffhäuserkreises www.kyffhaeuser.de und gebührenfreie Auslegung im 

Eingangsbereich des Landratsamtes des Kyffhäuserkreises, Markt 8 in 99706 Sondershausen.  
 Das Amtsblatt kann als Download über www.kyffhaeuser.de bezogen werden. 


